
Auszug aus dem Protokoll 
des Regierungsrates des Kantons Zürich 

Sitzung vom 8. Februar 1989 

373. Nutzungsplanung Dänikon (Änderung der Bauordnung) 
Die Gemeinde Dänikon besitzt eine mit RRB Nr. 3414/1984 genehmigte 
Nutzungsplanung. Die Gemeindeversammlung beschloss am 14. Dezem-
ber 1988 eine Änderung von Art. 13 der Bauordnung im Sinne einer Er-
höhung der Ausnützungsziffern für die Landhauszone L und die Ein-
familienhauszone E. Gegen diesen Beschluss wurden keine Rechtsmittel 
eingelegt. Die Vorlage ist recht- und zweckmässig. 

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten 
beschliesst der Regierungsrat: 

I. Die von der Gemeindeversammlung Dänikon am 14. Dezember 
1988 beschlossene Änderung von Art. 13 der Bauordnung bezüglich der 
Ausnützungsziffern der Landhauszone L und der Einfamilienhauszone 
E wird genehmigt. 

II. Mitteilung an den Gemeinderat Dänikon, 8114 Dänikon (unter 
Rücksendung eines mit dem Genehmigungsvermerk versehenen Exem-
plars der Bauordnungsänderung), die Kanzlei der Baurekurskommissio-
nen, das Verwaltungsgericht sowie an die Direktion der öffentlichen 
Bauten. 

Zürich, den 8. Februar 1989 

Vor dem Regierungsrat 
Der Staatsschreiber : 

Roggwiller 
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